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H A U S O R D N U N G 
 

Es ist im Voraus zu erwähnen, dass in einer Hausordnung nie sämtliche Vorkommnisse auf-
geführt werden können. Der Gemeinderat bittet die Benützerinnen und Benützer der 
Mehrzweckanlage Sorge zu tragen und den gesunden Menschenverstand walten zu lassen. 
Besten Dank. 

 
1. Sämtliche Räumlichkeiten dieser Mehrzweckanlage sind mit Sorgfalt zu benützen. 
 
2. Schadenfälle an Räumlichkeiten und/oder Einrichtungen (inkl. Kücheninventar) sind 

unverzüglich der Gemeindeverwaltung schriftlich zu melden. 
 
3. Nach Gebrauch der Küche ist diese wieder in gereinigtem Zustand zu verlassen, 

ansonsten wird der Aufwand in Rechnung gestellt. 
 
4. Der Flügel im Foyer soll nur wenn wirklich nötig transportiert werden.  

Achtung: Netzstecker nicht ausziehen (Klimagerät im Flügel). Vorhandene Instrumente 
sind nur unter Aufsicht einer Lehrperson zu benützen. 

 
5. Die Turnhalle steht nur den Vereinen und Clubs zur Verfügung, die bei der Gemeindever-

waltung gemeldet sind. Benützungsgesuche sind an die Gemeindeverwaltung, 
Hauptstrasse 40 zu richten. Eine hauptverantwortliche Person ist der Verwaltung mit 
Adresse und Telefon-nummer zu melden. 

 
6. Die Turngeräte und das Material im Magazin stehen auf eigenes Risiko zur Verfügung. 
 
7. Die Turnerinnen und Turner sind gebeten, Sportschuhe zu tragen, die keine schwarzen 

Striemen auf dem Hallenboden hinterlassen. 
 
8. Aus Hygienegründen sind Getränkeflaschen und Esswaren während dem Turnunterricht 

in der Halle nicht zugelassen. 
 
9. In der ganzen Turnhalle, Küche, Foyer, Garderobe und auf der Bühne gilt ein Rauch-

verbot. 
 
10. Nach dem Duschen Wasser abstellen!!! Die letzte Person kontrolliert, dass Lichter und 

Wasser abgestellt sind und die Eingangstüren bzw. Fenster geschlossen sind. 
 
11. Die Toiletten sind sauber zu verlassen!!! 
 
12. Wettrennen/Stafettenläufe sind in den Gängen nicht gestattet. 
 
13. Bei Nichtbefolgung behält sich der Gemeinderat vor, keine Bewilligung mehr zu erteilen 

und die bestehende sofort zu entziehen. 
 
14. Die Benützung der ganzen Mehrzweckhalle geht auf eigenes Risiko. Die Gemeinde-

verwaltung Lampenberg lehnt die Haftung für jede Art von Unfällen und Schadenersatz 
ab. 
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